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RS OGH 1975/5/6 10Os17/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1975

Norm

StGB §51

StPO §494

Rechtssatz

Soll dem Verurteilten die Weisung zur Schadensgutmachung erteilt werden, so ist zunächst zu prüfen, wie weit die

Möglichkeiten des Rechtsbrechers hiezu reichen und ihm nur in diesem Rahmen die Ersatzleistung aufzutragen, wobei

späteren Veränderungen der Verhältnisse durch eine Änderung oder Aufhebung der Weisung Rechnung zu tragen ist.
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